
Der Weg in die Selbständigkeit 
mit dem Finanzamt

Ihre Finanzämter
Bochum-Mitte
Bochum-Süd



Welche Abgaben?
Welche Steuern?
Welche Pflichten?

Selbständig, was nun?



Stadt Bochum
Finanzamt

Freiberufler oder 
Gewerbetreibender ?

Ist der Unterschied wichtig ?

Was bin ich?



• Wissenschaftliche, 
künstlerische, 
schriftstellerische, 
unterrichtende oder 
erzieherische Tätigkeiten

• Oder sog. Katalogberufe, z.B.
Ärzte, Architekten, Anwälte

Stadt Bochum
FinanzamtFreiberufler



Stadt Bochum
FinanzamtGewerbetreibende

• Alle Tätigkeiten, für die 
gewerberechtliche
Vorschriften gelten 
(u.a. Gaststättengesetz, 
Handwerksordnung)

• Z.B. Handel, Handwerk, 
Dienstleistung

www.go.nrw.de
www.freie-berufe.de



Der 1. Schritt:
Anmeldung der Tätigkeit

Stadt Bochum
Finanzamt

• Gewerbetreibende:
Anmeldung bei der Stadt 
Bochum (Ordnungsamt) und 
anschließend beim Finanzamt

• Freiberufler: Nur Anmeldung 
beim Finanzamt



• Finanzamt erhält wichtige Informationen               
zur Person und zum Unternehmen 

• www.bundesfinanzministerium.de 
/ Service / Formulare

• erst anschließend wird eine 
Steuernummer vergeben

Der 2. Schritt:
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

X



Max Mustermann

x

Musterstraße 12

12345 Musterhausen

01.01.1970

65 123 456 789







Malerbetrieb





x 15.01.2009



5.000 19.000

x



16.000 35.000



x

x







Steuernummer!!!!!!



• Einkommensteuer
• Umsatzsteuer
• Gewerbesteuer 

(für Gewerbetreibende)

• Lohnsteuer
(bei Beschäftigung von Arbeitnehmern)

Die wichtigsten Steuerarten für 
einen Unternehmer



Jahresergebnis des Unternehmens ist 
der Gewinn bzw. Verlust

Wie wird er ermittelt ?
• Betriebsvermögensvergleich (Bilanz 

mit Gewinn- und Verlustrechnung) 
§ 4 Abs. 1 EStG 

• Einnahme – Überschussrechnung 
§ 4 Abs. 3 EStG

Einkommensteuer



• Betriebseinnahmen 
abzüglich Betriebsausgaben 
= Gewinn / Verlust

• für alle nicht buchführungspflichtigen 
Unternehmen, i. d. R. Freiberufler und 
Kleingewerbetreibende

Einnahme-Überschussrechnung



• Pflicht ab 2005:
Gewinnermittlung für das Finanzamt 
auf dem Vordruck EÜR
(ab Umsätzen > 17.500 €)

• www.bundesfinanzministerium.de
/service/Formulare A-Z

Einnahme-Überschussrechnung











Umsatzsteuer

( = Mehrwertsteuer)



Voraussetzungen:
• Bruttoumsatz im Vorjahr bis 17.500 €
• Voraussichtlicher Bruttoumsatz im  

laufenden Jahr bis 50.000 €

Bei Neugründungsfällen
• voraussichtlicher Umsatz im Erstjahr bis 

17.500 €

Kleinunternehmer
- keine Umsatzsteuerpflicht -



Folge:
• Kein Umsatzsteuerausweis erlaubt
• Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen

Ausnahme:
• Verzicht auf Kleinunternehmerschaft
• Bindung an Verzicht mindestens 5 Jahre

Kleinunternehmer



x

x



08.01.2009

08.02.2009

1.500,00 

1.500,00 

EURO

Als Kleinunternehmer bin ich nicht zum Ausweis der MwSt / UST berechtigt!

05.01.2009



Beispiel:
Rechnung:   20.10.2008

netto 1.000 €
Umsatzsteuer + 190 €
brutto 1.190 €

Geldeingang  2.12.2008

Lösung:
• bei Besteuerung nach 

vereinbarten Entgelten
= Oktober 2008

• bei Besteuerung nach 
vereinnahmten
Entgelten  
(Istversteuerung)
= Dezember 2008

Entstehung der Umsatzsteuer





Anmeldezeitraum:
• im Jahr der Unternehmensgründung und im 

folgenden Kalenderjahr monatlich
• Abgabe bis zum 10. Tag des Folgemonats
• Zahlungsfrist entspricht der Abgabefrist 

Einzugsermächtigung

Umsatzsteuer-Voranmeldung



Anmeldezeitraum:
• Seit 01.01.2005 Pflicht zur elektronischen 

Übermittlung der Daten
• www.elster.de oder CD
• Antrag auf Dauerfristverlängerung:

Verschiebung der Frist um einen Monat

Umsatzsteuer-Voranmeldung





ordnungsgemäße Rechnung

5306/5000/1234

10.01.2009

20.01.2009MM-2009-011



Bei Zahlung bis zum 04.02.2009 Skonto 2%

19%

19%

1.919,00 

12.023,20

19%



20.02.2009

(enthält 19% MWSt)



Abgabe der Steuererklärungen:
• Einkommen-, Umsatz- und evt. Gewerbesteuer

Grundsatz:
• Spätestens 5 Monate nach Jahresende (31.5.)
• Spätestens 12 Monate nach Jahresende bei 

Erstellung durch Steuerberater (31.12.)
• Weitere Fristverlängerung auf Antrag möglich

Weitere Pflichten



Wichtig: Einhaltung der vorgegebenen Fristen
Dadurch:  Vermeidung hoher Schätzungen

Ersparnis von diversen Kosten 
wie z. B. Zwangsgeld
Verspätungszuschlag
Festsetzungszinsen

Weitere Pflichten



10-jährige Aufbewahrungspflicht 
sämtlicher Buchführungsunterlagen
( u.a. Rechnungen, Kassenbuch, 
Wareneingangsbuch)

Aufbewahrung
von Unterlagen



Bei weiteren steuerlichen Problemen:
Fragen Sie Ihren Steuerberater
oder Ihr Finanzamt

Alles klar ???


